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Übersicht 6: Kostenschätzung für externe Leistungen 

 unter  
10.000 € 

10.000 bis unter 
20.000 € 

20.000 bis unter 
50.000 € 

50.000 bis unter 
100.000 € 

über  
100.000 € 

Anzahl Umfrageteilnehmer 244 96 36 10 5 

davon      

Zweckverbände und sonstige Körperschaf-
ten 

40 7 5 1 1 

Kommunale Gebietskörperschaften gesamt 204 89 31 9 4 

davon      

Landkreise  2 2 3  

Gemeinden nach Größenklassen mit:      

 20.000 und mehr EW 6 7 2 1 3 

 10.000 bis unter 20.000 EW 17 14 4 1 1 

 5.000 bis unter 10.000 EW 53 21 7 1  

 3.000 bis unter   5.000 EW 55 18 5 3  

                   unter   3.000 EW 71 27 11   

Verwaltungsverbände 2         

Quelle: Eigene Datenerhebung. 

 
Insgesamt rd. 87 % der 391 Körperschaften haben Kosten von weniger als 10.000 € bzw. weniger als 20.000 € 
für externe Leistungen angegeben. 5 Umfrageteilnehmer (1 Verkehrszweckverband, 1 Kreisfreie Stadt sowie 
3 weitere Städte mit mehr als 10.000 EW) gaben im Zuge der Umsatzsteuerneuregelung Kosten von mehr als 
100.000 € an. 
 
Die organisatorische Vorbereitung und Umsetzung des § 2b UStG kann zwischen den Körperschaften stark 
differierende Aufwendungen verursachen, die im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind. 
 
3.7 Internes Kontrollsystem 
Bei der Würdigung umsatzsteuerlich relevanter Sachverhalte muss sich die zuständige Organisationseinheit 
(i. d. R. Finanzen/Steuern) auf eine Vielzahl abteilungs- bzw. bereichsfremder Daten, Entscheidungen und Zuar-
beiten verlassen, um den Steuererklärungspflichten der Körperschaften nachzukommen. Die Fehleranfälligkeit 
von Steuererklärungen und potenzielle Steuerverkürzungen resultieren bei der Umsatzsteuer aus den hohen 
Transaktionsvolumina, den steuerrechtlichen Komplexitäten und dem Treffen steuerrelevanter Teil-Entscheidun-
gen durch einen meist in steuerlicher Hinsicht fachfremden Personenkreis (z. B. in den Fachämtern). Die Bürger-
meister, Landräte und Verbandsvorsitzenden haben als gesetzliche Vertreter der Körperschaften deren steuerliche 
Pflichten zu erfüllen. Gegenüber ihnen können infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen 
Haftungsansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen. 
 
Mit dem Anwendungserlass zu § 153 AO über die unverzügliche Anzeige- und Berichtigungspflicht bei unrich-
tiger oder unvollständiger Steuererklärung hat das BMF die Implementierung eines innerbetrieblichen Kontroll-
systems (IKS) für steuerliche Risiken angeregt.5 Ein Fehler, der dem Anzeige- und Berichtigungspflichtigen i. S. d. 
§ 153 AO unterlaufen ist, ist straf- bzw. bußgeldrechtlich nur vorwerfbar, wenn er vorsätzlich bzw. leichtfertig 
gehandelt hat. Nach dem Anwendungserlass des BMF (Nr. 2.6) kann die Einrichtung eines IKS, das der Erfüllung 
steuerlicher Pflichten dient, ein Indiz dafür darstellen, das gegen das Vorliegen des Vorsatzes oder der Leichtfer-
tigkeit sprechen kann. 
 
Genauere Vorgaben zur inhaltlichen Ausgestaltung des IKS enthält der Anwendungserlass des BMF nicht. Ent-
sprechende gemeindewirtschaftsrechtliche Regelungen bestehen ebenfalls nicht. 
 
Bei Errichtung eines geeigneten Kontrollsystems sind Art, Umfang, umsatzsteuerliche Relevanz der Aufgabener-
füllung und die verwaltungsinternen organisatorischen Verhältnisse im Einzelfall zu berücksichtigen. Das Risi-
komanagement umfasst die Regelung der Berichtspflichten und der konkreten personellen Zuständigkeit und 
erstreckt sich u. a. auf die Beurteilung bestehender steuerlicher Risiken, die Überprüfung der Steuererklärungen 

                                                      
5  Anwendungserlass des BMF zu § 153 AO vom 23. Juni 2016, GZ IV A 3 – S0324/15/10001, IV A 4 – S 0324/14/10001. 
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und der Umsatzsteuervoranmeldungen, die Durchführung angemessener unterjähriger Kontrollen (z. B. Erfas-
sungs- und Plausibilitätskontrollen, Stichprobenprüfungen der Buchungen) und die laufende, nachvollziehbare 
Dokumentation der steuerlich relevanten Entscheidungen. 
 
Für den Aufbau, die Optimierung und die Wirksamkeitsanalyse des Kontrollsystems kann sich die Körperschaft 
auf den vom Institut der Wirtschaftsprüfer entwickelten Prüfungsstandard IDW PS 980 stützen (IDW Prüfungs-
standard: Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von Compliance Management Systemen). Er ist auf die Einhal-
tung von Regelungen, die im Organisationsermessen von Einrichtungen stehen und die präventive Sicherstellung 
der Gesetzeskonformität gerichtet. 
 
Abbildung 4: Nutzung von IKS bzw. Risikomanagement 

 
Quelle: Eigene Datenerhebung. 
 

Laut Umfrageergebnis verfügen lediglich rd. 17 % der Umfrageteilnehmer über ein IKS bzw. Risikomanagement. 
Jede sechste Gemeinde mit 10.000 bis unter 20.000 EW, fast jeder dritte Landkreis und fast jede dritte Gemeinde 
mit über 20.000 EW haben bereits ein IKS bzw. Risikomanagement implementiert. 
 
Hingegen gaben mehr als 90 % der Städte und Gemeinden mit weniger als 10.000 EW an, kein IKS errichtet zu 
haben; bei reichlich der Hälfte dieser Kommunen sei eine entsprechende Einrichtung jedoch geplant oder vorge-
sehen. Auch hier ist festzustellen, dass die Notwendigkeit eines IKS umso seltener gesehen wird, je kleiner die 
Körperschaft ist. 
 
Im Hinblick auf die potenzielle Fehleranfälligkeit von Umsatzsteuererklärungen und die Zielstellung des 
internen Risikomanagements, die in der Widerlegung von Organisationsverschulden und Kontrollpflichtver-
letzungen des Steuerpflichtigen bei etwaig fehlerhaften Steuererklärungen zu sehen ist, wird die Einrichtung 
eines IKS für die Belange der Umsatzsteuer dringend empfohlen. 
 
3.8 Interkommunale Zusammenarbeit 
Grundsätzlich nehmen die Städte, Gemeinden und Landkreise die ihnen im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft 
obliegenden Aufgaben der Daseinsvorsorge in eigener Zuständigkeit wahr. Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Rückgangs, insbesondere im ländlichen Raum, der sich wandelnden Altersstruktur der Bevölkerung, des 
allgemeinen Fachkräftemangels und der angespannten Finanzlage der kommunalen Haushalte erfordert die ef-
fektive und qualitätssichernde Aufgabenerfüllung jedoch zunehmend die gemeinde- und landkreisübergreifende 
Zusammenarbeit. Die Bündelung von Potenzialen bewirkt die Nutzung von Synergieeffekten und kann zur qua-
litativen Verbesserung und Sicherstellung des Leistungsangebotes und zum wirtschaftlichen Einsatz finanzieller, 
personeller und technischer Ressourcen beitragen. 
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Die Möglichkeiten für Kooperationen sind vielfältig. Dazu gehören bspw. die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben 
in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Gewässerunterhaltung, die 
Durchführung gemeinsamer Naturschutzprojekte, die gemeinsame Unterhaltung von Kultur- bzw. Sportstätten 
und von Betreuungseinrichtungen für Kinder und Senioren, Kooperationen in den Bereichen Standesamt, Bauhof, 
Vollstreckungsdienst, Ordnungsamt und die Bildung von Einkaufskooperationen. 
 
Für die kommunale Zusammenarbeit stellt die bestehende Rechtsordnung insbesondere öffentlich-rechtliche 
Handlungsformen nach dem SächsKomZG zur Verfügung. Außerhalb der kommunalen Zusammenarbeit in Form 
von Zweckverbänden, Verwaltungsverbänden und Verwaltungsgemeinschaften beruht die interkommunale Zu-
sammenarbeit auf Zweckvereinbarungen6 und (öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen) Kooperationsver-
trägen. Sie können mit einem Leistungsaustausch zwischen den beteiligten Körperschaften verbunden sein, der 
hinsichtlich seiner Steuerbarkeit zu bewerten ist (Kostenersatz, Kostenerstattung). 
 
Die Beurteilung der Steuerbarkeit von Leistungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit unterliegt der 
einzelfallbezogenen Beurteilung nach Maßgabe des § 2b Abs. 3 UStG. Danach liegen keine größeren Wettbe-
werbsverzerrungen vor, wenn die zwischen den Körperschaften ausgetauschten Leistungen entweder aufgrund 
gesetzlicher Bestimmung nur von Körperschaften erbracht werden dürfen oder die Zusammenarbeit durch ge-
meinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Das Vorliegen gemeinsamer spezifischer öffentlicher 
Interessen ist anhand der unter § 2b Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 Buchst. a bis d UStG genannten Kriterien zu prüfen, die 
kumulativ erfüllt sein müssen. Unabhängig davon, ist stets in eine gesonderte Prüfung über mögliche schädliche 
Wettbewerbsverzerrungen einzutreten.7 Es ist zu erwarten, dass ein Teil der Leistungen - im Gegensatz zur 
früheren Rechtslage - nunmehr der Umsatzsteuer unterliegt. 
 
Die Umfrage erstreckte sich insbesondere auf die bestehenden Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 
und die Auswirkungen der Umsatzsteuerneuregelung auf die Besteuerung der ausgetauschten Leistungen. 
   
Abbildung 5: Umsatzsteuer und interkommunale Zusammenarbeit 

 
Quelle: Eigene Datenerhebung. 

                                                      
6  Nach § 71 SächsKomZG können Gemeinden, Verwaltungsverbände, Landkreise und Zweckverbände vereinbaren, dass eine der beteiligten Körperschaften 

bestimmte Aufgaben, zu deren Erfüllung jede der beteiligten Körperschaften berechtigt oder verpflichtet ist, für alle wahrnimmt. Es kann auch den übrigen 
Beteiligten die Mitbenutzung einer Einrichtung gestattet werden. Daneben können auch die Durchführung bestimmter Aufgaben durch eine der beteiligten 
Körperschaften oder der Betrieb einer gemeinsamen Dienststelle vereinbart werden. Es kann auch geregelt werden, dass eine Gebietskörperschaft den 
anderen Beteiligten zeitanteilig Dienstkräfte zur Verfügung stellt. 

7 BMF-Schreiben vom 14. November 2019, GZ III C 2 – S 7107/19/10005:011. 
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Aus der Auswertung der Umfrageergebnisse ist ein Zusammenhang zwischen der Steuerbarkeit des Leistungs-
austauschs und der Form der Zusammenarbeit zwischen den Körperschaften erkennbar. Während die Städte, 
Gemeinden und Landkreise erwarten, dass aus Mitgliedschaften in Verwaltungsverbänden oder Verwaltungsge-
meinschaften keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Besteuerung des Leistungsaustausches resultieren, 
gehen etwa 10 % dieser Gebietskörperschaften davon aus, dass die Steuerbarkeit der Leistungen bei Kooperati-
onen im Rahmen privatrechtlicher Verträge künftig beeinflusst wird. 
 
Abbildung 6:  Erschwert die etwaige künftige Steuerbarkeit des Leistungsaustausches künftig die interkommunale Zusam-

menarbeit? (kommunale Gebietskörperschaften gesamt) 

 
Quelle: Eigene Datenerhebung. 

 
Rund ein Drittel der kommunalen Gebietskörperschaften schätzte ein, dass die interkommunale Zusammenarbeit 
durch die künftig zusätzlichen Kosten infolge der Steuerbarkeit von Umsätzen negativ beeinflusst werden könnte. 
Der Analyse der im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit erbrachten Leistungen und deren künftige recht-
liche Ausgestaltung sollte deshalb hohe Priorität eingeräumt werden. 
 
Die gesetzlichen Regelungen des § 2b UStG sind hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzungen, insbeson-
dere bez. der Marktrelevanz von Leistungen und der Steuerbarkeit des interkommunalen Leistungsaustauschs, 
auslegungsbedürftig. Zwar hat sich das BMF diesbezüglich8 und zur steuerlichen Behandlung verschiedener Ein-
zelleistungen9 bisher in mehreren Schreiben zu Anwendungsfragen des § 2b UStG geäußert. Gleichwohl besteht 
in der kommunalen Praxis weiterer Auslegungsbedarf. 
 
Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer sieht die Fragen zu § 2b UStG durch die Anwendungshinweise des 
BMF nicht abschließend geklärt. Auslegungsbedarf besteht nach Angaben der Umfrageteilnehmer am häufigsten 
im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit. Darüber hinaus bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Be-
wertung der Steuerbarkeit von Umsätzen bspw. in den Bereichen Feuerwehr- und Friedhofswesen, aus der Nut-
zung von Sporteinrichtungen und Dorfgemeinschaftshäusern durch Vereine und aus den vor 1990 geschlossenen 
Miet- und Pachtverträgen. 
 
Es empfiehlt sich, interkommunale Verträge im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten an die rechtlichen 
Voraussetzungen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 Buchst. a bis d UStG anzupassen. 
  

                                                      
8  BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2016, GZ III C 2 - S 7107/16/10001. 
9  Beispielsweise: Anwendungsfragen zur Steuerbarkeit von Hilfsgeschäften bei der Stromversorgung und dem Verkauf von Altpapier aus privaten Haushal-

ten (BMF-Schreiben vom 15. November 2019, GZ III C 2-S 7107/19/10007:001), zur Steuerbarkeit von Leistungen interkommunaler Rechenzentren und 
Callcenter, der Personalgestellung und Personalüberlassung bei Umstrukturierungen und des Sponsorings.  
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4 Stellungnahmen 
Im Prüfungsverfahren erhielten das SMF und das SMI Gelegenheit zur Stellungnahme. Dem SSG und dem SLKT 
wurde der Beitragsentwurf zur Kenntnis gegeben. 

Das SMI begrüßt die Erhebung durch den SRH und die daraus gewonnenen und im Berichtsentwurf dargelegten 
Erkenntnisse. Insbesondere die Handlungsempfehlungen unter den Rn. 21, 27, 30, 41, 49 und 59 nahm des SMI 
zur Kenntnis und wies im Weiteren auf die voneinander abweichenden Auffassungen der Innenministerkonferenz 
(IMK) und der Finanzministerkonferenz (FMK) bei der Anwendung von § 2b UStG hin. 

Im zur Veröffentlichung freigegebenen Beschluss zu TOP 50 der 214. Sitzung der Ständigen Konferenz der In-
nenminister und –senatoren der Länder vom 16. - 18. Juni 2021 (Bewertung des Beschlusses der FMK vom 
28. Januar 2021)10 weist die IMK darauf hin, „[…] dass die restriktive Auslegung des § 2b UStG durch die Finanz-
ressorts von Bund (insbesondere Erlass des BMF vom 14. November 2019) und Ländern in einem Spannungsver-
hältnis zu Wortlaut und Intentionen des Gesetzgebers bei der Schaffung des § 2b UStG steht. […] Die IMK be-
fürchtet, dass die […] restriktive Auslegung des § 2b UStG zahlreiche derzeit existierende interkommunale Ko-
operationen in ihrem Bestand gefährdet, neue verhindert und dementsprechend zu finanziellen Belastungen für 
die kommunalen Haushalte und damit einhergehenden nachvollziehbaren Forderungen der kommunalen Ebene 
nach finanzieller Kompensation führen wird.“ Die IMK hat ihren Vorsitzenden gebeten, „die MPK [Ministerpräsi-
dentenkonferenz] über diesen Beschluss unter Hinweis darauf zu unterrichten, dass es sich vorliegend um eine 
Problematik mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Staatsorganisation handelt […]“.  

Laut Stellungnahme des SMI sei eine Klärung der offenen Fragen nach derzeitigem Stand Ende 2021 zu erwarten. 

Der SSG erachtet in seiner Stellungnahme die Ergebnisse der Umfrage angesichts der Teilnahme aller sächsischen 
Städte und Gemeinden als repräsentativ. Der SSG vertrat keine gegenteiligen Auffassungen zu den Feststellungen 
des SRH. Die Empfehlung des SRH an die 70 Städte und Gemeinden, die bisher noch keine vorbereitenden Tätig-
keiten in Angriff genommen haben, diese Arbeiten zeitnah einzuleiten, werde vom SSG unterstützt. 

Die Umsatzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand sei seit mehreren Jahren im Fokus der Verbands-
arbeit. So sei bereits in 2013 vor dem Hintergrund bestehender Rechtsunsicherheiten eine große Informations-
veranstaltung mit mehr als 200 Teilnehmern durchgeführt worden. Die Geschäftsstelle habe die Handlungser-
fordernisse für die Mitglieder bereits frühzeitig erkannt. In 2015 seien ein Erfahrungsaustausch zwischen den 
Kommunen und darüber hinaus 3 Workshops zum Thema Umsatzsteuer durchgeführt worden. Die Geschäftsstelle 
habe zudem eine Checkliste erarbeitet, anhand derer sich mögliche umsatzsteuerrelevante Leistungen vor Ort 
beurteilen lassen. Parallel dazu sei in den Kreisverbandsversammlungen über den dringenden Handlungsbedarf 
in 2016 informiert worden. Es seien gesonderte Informationsveranstaltungen angeboten worden. 

Trotz diverser Schreiben des BMF im Zusammenhang mit § 2b UStG bestünde weiterhin sehr viel Unsicherheit in 
der kommunalen Praxis. Der SSG werde weiterhin zur Klärung von Anwendungsfragen den Austausch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem SMF suchen. 

Die Rechtsprechung zur Besteuerung von Körperschaften werde künftig noch dynamischer, womit die Risiken 
steigen würden. Auch aus Sicht des SSG sei ein IKS (TCMS – Tax Compliance Management System) ein unver-
zichtbares Mittel, die persönliche Haftung der Verwaltungsführung aber auch der Geschäftsführer von Unter-
nehmen und des einzelnen Mitarbeiters zu beschränken. 

5 Schlussbemerkungen 
Die umsatzsteuerliche Beurteilung der Leistungen ist ein dynamischer und stetiger Prozess, der aufgrund der 
Vielfalt der kommunalen Aufgaben und der bestehenden rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten fortlaufenden 
Charakter trägt und auch künftig der umfassenden unterstützenden Begleitung durch die RAB und die kommu-
nalen Spitzenverbände bedarf. 

10 Innenministerkonferenz - Termine und Beschlüsse - 214. Sitzung der Innenministerkonferenz. 
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Beitreibung rückständiger Elternbeiträge 41 

Ein finanz- und fachspezifisches Forderungsmanagement in den Kommunalverwaltungen ist unerlässlich. 
Ein installiertes Forderungscontrolling ermöglicht ein Nachsteuern in den einzelnen Fachbereichen. 

Kündigungen wegen offener Elternbeiträge für kommunale Einrichtungen haben auf Ermessensentscheidun-
gen zu beruhen. An die Ermessensausübung sind aufgrund des Förderanspruches des Kindes erhöhte Anfor-
derungen zu stellen. 

1 Prüfungsgegenstand  
In vielen Kommunen hat die Kindertagesbetreuung einen Anteil von 22 % und mehr am Haushaltsvolumen. Der 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird zu einem nicht unerheblichen Teil durch 
Elternbeiträge finanziert. Der Einnahmenrealisierung und damit dem Forderungsmanagement der Kommunen 
kommt eine bedeutende Funktion zu.  

Das Forderungsmanagement bei Elternbeiträgen wurde vom SRH und den 3 StRPrÄ in den Städten Bischofswerda, 
Borna, Frankenberg, Kamenz und Schwarzenberg geprüft. Alle geprüften Städte hielten sowohl kommunale Ein-
richtungen als auch Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie Kindertagespflegestellen vor. 

Der Prüfungszeitraum umfasste zunächst die Jahre 2016 bis 2018. Bei den Erhebungen im Jahr 2020 vorgefun-
dene aktualisierte rechtliche Grundlagen fanden Berücksichtigung. 

2 Prüfungsergebnisse und Folgerungen 

2.1 Erhebung der Elternbeiträge 
In den geprüften Städten wurden die Elternbeiträge für die kommunalen Kindertageseinrichtungen von den 
Stadtverwaltungen1 erhoben und beigetrieben. In Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurden die 
Elternbeiträge vom Träger eingezogen. 

Die Elternbeiträge für die in Kindertagespflege betreuten Kinder wurden in 4 der geprüften Städte durch die 
Stadtverwaltungen erhoben und ggf. beigetrieben. Einzig die Stadt Schwarzenberg hat mit ihren Kindertages-
pflegepersonen mit Wirkung ab 1. Januar 2019 vereinbart, dass diese die Erhebung der Elternbeiträge - abwei-
chend von § 15 Abs. 3 S. 1 SächsKitaG - selbst vornehmen. Auch wurde vereinbart, dass die Kindertagespflege-
personen die Erstattung der Absenkungsbeträge selbst gegenüber dem Landkreis als örtlichem Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe geltend machen. 

Nach den Ausführungen des SMK vom 23. September 2015 war es gesetzgeberischer Zweck der Einführung der 
vorgenannten Regelung, der Kindertagespflegeperson einen einheitlichen Anspruch gegenüber einem Anspruchs-
gegner an die Hand zu geben, damit ihre finanzielle Situation umfassend und auskömmlich geregelt ist. Die 
Kindertagespflegeperson soll sich neben ihrer Kernaufgabe, der Kindertagesbetreuung, nicht mit mehreren Stel-
len wegen ihrer Finanzierung auseinandersetzen müssen2. Die Kindertagespflegeperson schließt die Vereinba-
rung über ihre Finanzierung gem. § 14 Abs. 6 SächsKitaG mit der Stadt, von der sie dann – eben aus dieser einen 
Hand – die vereinbarten finanziellen Mittel gebündelt erhalten sollte. 

Dem gesetzgeberischen Zweck von § 15 Abs. 3 S. 1 SächsKitaG - Entlastung der Kindertagespflegeperson – 
ist nachzukommen. 

1 In Frankenberg nahm dies bis zu dessen Auflösung am 31. Dezember 2018 ein Eigenbetrieb wahr. 
2 Vgl. a. SSG-Mitgliederrundschreiben Nr. 448/15, Heft 20/15 vom 15. Oktober 2015. 
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2.2 Begrenzte Einblicke in das Forderungsmanagement bei freien Trägern 
Mangels Prüfrecht der überörtlichen Prüfungseinrichtung bei Einrichtungen in freier Trägerschaft waren keine 
repräsentativen Erkenntnisse zum Forderungsmanagement der freien Träger für den Prüfungszeitraum zu erlangen. 
 
Die neue „Gemeinsame Empfehlung des SSG und der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in 
Sachsen für eine Rahmenvereinbarung zwischen Kommune und freiem Träger über die Aufbringung der Personal- 
und Sachkosten der Kindertageseinrichtung gem. § 17 Absatz 2 SächsKitaG (Muster-Rahmenvereinbarung) vom 
8. Juli 2020“3 wurde im Hinblick auf das Prüfrecht neu formuliert und dem SRH nunmehr ein Prüfrecht einge-
räumt. Abzuwarten bleibt die einzelvertragliche Umsetzung mit den freien Trägern. 
 
Die Ausweitung der Prüfrechte auf örtliche und überörtliche Prüfungseinrichtungen gegenüber den freien Trä-
gern sollte dabei den Grundsatz unberührt lassen, dass zunächst die Stadtverwaltungen selbst ihre vertraglichen 
Prüfrechte im notwendigen Maße wahrzunehmen haben, da sie die erforderlichen ungedeckten Betriebskosten 
der Kindertageseinrichtungen zu tragen haben.  
 
Künftig ist darauf zu achten, dass in den Vereinbarungen mit den freien Trägern umfassende Prüfrechte der 
Stadtverwaltungen festgeschrieben sind. Alte Vereinbarungen mit den freien Trägern - ohne umfassende 
Prüfrechte der Stadtverwaltungen - sollten zeitnah aktualisiert werden. 
 
Vereinbarte Prüfrechte sind von den Stadtverwaltungen im erforderlichen Maße zu nutzen. 
 
Ein vertragliches Prüfrecht für den SRH wird begrüßt. Der SRH bittet die Kommunen, dieses in den Einzel-
verträgen umzusetzen. 
 
2.3 Druckmittel Kündigung der Betreuungsverhältnisse 
Während der örtlichen Erhebungen wurde u. a. ausgeführt, dass sich Kündigungsschreiben und Kündigungsan-
drohungen als besonders wirksames Mittel zum Eintreiben offener Elternbeiträge für betreute Kinder in kommu-
nalen Einrichtungen erwiesen haben. 
 
So wurden bspw. in der Stadt Kamenz im Prüfungszeitraum 410 Kündigungsschreiben versandt. 
 
Zur Durchsetzung der Elternbeiträge gegenüber den Beitragsschuldnern (Personensorgeberechtigten) wird mit 
der Kündigung rein faktisch auf den Ausschluss des Kindes abgezielt und damit auf ein „schwerwiegendes Mittel 
zu Lasten des Kindes zurückgegriffen“4. 
 
Den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege bzw. 
auf den Besuch einer Tageseinrichtung hat das Krippen- bzw. Kindergartenkind (§ 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII, § 3 
Abs. 1 SächsKitaG). 
 
Unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. OVG Weimar, Beschluss vom 3. April 2017, 3 EO 66/17) sind im 
Hinblick auf den Förderanspruch des Kindes an die Ermessensprüfung bei einer beabsichtigten Kündigung er-
höhte Anforderungen zu stellen. 
 
„Gegebenenfalls ist in die Überlegung einzubeziehen, ob Maßnahmen wie (zeitweise) Stundung und Ratenzah-
lungsvereinbarungen, aber jedenfalls erfolglose Beitreibungsmaßnahmen, vorrangig in den Blick zu nehmen sind, 
bevor auf dieses schwerwiegende Mittel zu Lasten des Kindes zurückgegriffen wird.“5 
 
Ausgehend von einer durchzuführenden Ermessensausübung der Stadtverwaltung, sind Festlegungen in Satzun-
gen und Betreuungsverträgen für kommunale Einrichtungen, die keinen Ermessenspielraum einräumen (sog. ge-
bundene Entscheidungen) zumindest in Ermessensregeln abzuändern. In den Städten Bischofwerda, Borna und 
Frankenberg waren Regelungen für gebundene Entscheidungen vorzufinden. 

                                                      
3 Sachsenlandkurier 04/20, S. 177 ff. 
4 OVG Weimar, Beschluss vom 3. April 2017 – 3 EO 66/17. 
5 Ebenda. 
 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



 

 Jahresbericht 2021 des Sächsischen Rechnungshofs - Teil II  | 163 

 
Die Stadt Bischofswerda hat ihre Kündigungsregelung in der aktuell beschlossenen Satzung angepasst. 
 
Sofern an Kündigungen von Betreuungsverhältnissen in kommunalen Einrichtungen wegen offener Eltern-
beiträge festgehalten wird, sind diese als Ermessensentscheidungen auszugestalten. 
 
Den Städten wird empfohlen, die Verfahrensschritte und Entscheidungsgründe aussagekräftig zu dokumen-
tieren. 
 
2.4 Informationslücken bei Übernahmen wegen Unzumutbarkeit 
Neben den Personensorgeberechtigten als Beitragspflichtigen, kommt dem zuständigen Landratsamt eine wich-
tige Rolle bezogen auf Elternbeiträge zu. Gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG hat der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (das Landratsamt) dem Träger der Einrichtung oder bei der Betreuung in Kindertagespflege der Ge-
meinde den Betrag zu erstatten, um den die Elternbeiträge nach § 15 Abs. 1 S. 3 SächsKitaG abgesenkt worden 
sind (Alleinerziehenden- sowie Geschwisterabsenkung). 
 
Das Landratsamt hat ferner auf Antrag den Elternbeitrag für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
zu übernehmen, soweit die Belastung den Eltern und dem Kind gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII n. F. nicht zuzumuten 
ist. 
 
Während die Übernahme der Absenkungsbeträge für kommunale Einrichtungen und für die Kindertagespflege 
von den Städten gegenüber den Landratsämtern beantragt wird und damit auch personenbezogene Kenntnis bei 
den Städten vorliegt, ist dies bei Übernahme der Kostenbeiträge wegen Unzumutbarkeit nicht zwingend der Fall. 
 
Hier müssen die Eltern gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII selbst den Antrag gegenüber dem Landratsamt stellen. Durch 
die Formulierung „auf Antrag“ kann der Übernahmezeitraum auch vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen. 
Bei Bewilligungen werden die fälligen Elternbeiträge nicht immer direkt an die Einrichtungsträger ausgezahlt, 
vorgefunden wurde auch, dass zunächst an die Personensorgeberechtigten ausgezahlt wurde zur Weiterleitung 
an die Einrichtungsträger. 
 
Im Beitreibungsverfahren ist die Kenntnis über laufende bzw. zwischenzeitlich bewilligte Anträge auf Übernahme 
wegen Unzumutbarkeit nicht unwesentlich, um ggf. unnötige Beitreibungsmaßnahmen der Stadtverwaltungen 
zu vermeiden. 
 
Sofern das zuständige Landratsamt die Stadt nicht umgehend über Anträge in Kenntnis setzt - insbesondere 
mangels Einwilligung des Antragstellers - sollte zur weiteren Vermeidung von Informationslücken spätestens im 
Mahnverfahren (erneut) das Übernahmeverfahren wegen Unzumutbarkeit thematisiert werden, gepaart mit der 
Bitte an den Adressaten der Mahnung (Zahlungsaufforderung) über eine erfolgte Antragstellung auch die Stadt 
zeitnah zu informieren. 
 
Im Prüfungsverfahren wurde in einer geprüften Stadt festgestellt, dass nach Versendung von Kündigungsschrei-
ben Übernahmen wegen Unzumutbarkeit durch das Landratsamt erfolgten. Eine derartige „Erledigung“ der Kün-
digung gilt es im Hinblick auf erhöhte Anforderungen an die Ermessensausübung entgegenzuwirken. Im zwin-
gend vorausgehenden Mahnverfahren sollten mögliche Verwaltungsmaßnahmen genutzt werden, um derartige 
Fallkonstellationen zu vermeiden. 
 
Die Städte Borna und Kamenz haben im Prüfungsverfahren zugesichert, entsprechende Hinweise in ihre Mahn-
verfahren bei Schuldnern von Elternbeiträgen zu integrieren. 
 
Die Städte sind angehalten im Mahnverfahren auf die Regelungen des § 90 Abs. 4 SGB VIII hinzuweisen, um 
weitere Kosten der Beitreibung zu minimieren. Es wird empfohlen, im Mahnschreiben um entsprechende 
Rückmeldung bei erfolgter Antragstellung nach § 90 Abs. 4 SGB VIII zu bitten. 
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2.5 Forderungsmanagement 
Auch wenn Dienstanweisungen zum Forderungsmanagement vorlagen und diese – wie bspw. in der Stadt Borna – 
zudem Ausführungen zum Forderungscontrolling enthielten, wurden diese nicht konsequent umgesetzt. 

Ein finanz- und fachspezifisches Forderungsmanagement ist unerlässlich. Die Städte sollten umgehend für 
eine fachgerechte, wirtschaftliche und wirkungsorientierte Steuerung sorgen und Leitungsvorgaben inten-
sivieren, um Datenqualität zu erhalten. 

Ein installiertes Forderungscontrolling, welches steuerungsrelevante Kennzahlen wie Lastschrift-, Mahn- 
und Vollstreckungsquoten enthält und die Betrachtung einzelner Forderungsarten ermöglicht, erscheint 
sinnvoll. Eine Nachsteuerung mittels valider Daten wird somit für die entsprechenden Fachbereiche ermög-
licht. 

Eine funktionierende Zusammenarbeit der Kasse/Kämmerei mit dem Fachbereich „Soziales“ ist dabei sicher-
zustellen. 

3 Stellungnahmen 
Die Stadt Kamenz betont in ihrer Stellungnahme zum Jahresberichtsbeitrag, dass von den 410 angesprochenen 
Kündigungen, letztlich „nur“ 17 Kinder nicht wieder aufgenommen wurden. 

Zudem habe die Stadt Kamenz die Hinweise nach Pkt. 2.4 bereits in die Mahnschreiben aufgenommen. 

Die Stadt Frankenberg bezeichnet das Forderungsmanagement als tatsächlich sehr schwierig. Die Mitwirkung 
der Eltern sei mangelhaft. Häufig werde erst nach Androhung der Kündigung die Übernahme der Elternbeiträge 
beantragt. Mit Betroffenen geschlossene Ratenzahlungsvereinbarungen würden häufig nicht eingehalten. Von 
insgesamt gegenüber 52 Personensorgeberechtigten angedrohten Kündigungen (2016 - 2019) sei es nur - in 
einem „Fall“ - bezogen auf 3 Kinder - zu einer Kündigung gekommen. 

Den Prüfungsrechten gegenüber den freien Trägern werde die Stadt Frankenberg mehr Beachtung schenken und 
diese in den Verträgen festschreiben. 

Die 3 weiteren Städte gaben keine weiteren Stellungnahmen zu den einzelnen – sie betreffenden - Punkten des 
Jahresberichtsbeitrages ab. 

Das SMK unterstützt in seiner Stellungnahme ausdrücklich die Ausführungen des SRH zur Entlastung der Kin-
dertagespflegepersonen in Pkt. 2.1 und begrüßt die Ausführungen zur Vermeidung von Kündigungen in Pkt. 2.3. 

Das SMI gab keine weitergehende Stellungnahme ab und lässt sich vom SMK unterrichten. 

4 Schlussbemerkungen 
Die Bedeutung eines effektiven Forderungsmanagements unter Berücksichtigung fachspezifischer Besonderhei-
ten ist allen geprüften Städten bewusst. Eine funktionierende Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltungen, 
als auch mit den Landratsämtern ist sicherzustellen. 

Die Städte sollten die ihnen eingeräumten Möglichkeiten nutzen, um der fachspezifischen Konstellation 
– Schuldner sind eben nicht zugleich gesetzliche Anspruchsinhaber des Förder(Betreuungs)angebotes – Rech-
nung zu tragen. 
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	Den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege bzw. auf den Besuch einer Tageseinrichtung hat das Krippen- bzw. Kindergartenkind (§ 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII, § 3 Abs. 1 SächsKitaG).
	Unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. OVG Weimar, Beschluss vom 3. April 2017, 3 EO 66/17) sind im Hinblick auf den Förderanspruch des Kindes an die Ermessensprüfung bei einer beabsichtigten Kündigung erhöhte Anforderungen zu stellen.
	„Gegebenenfalls ist in die Überlegung einzubeziehen, ob Maßnahmen wie (zeitweise) Stundung und Ratenzahlungsvereinbarungen, aber jedenfalls erfolglose Beitreibungsmaßnahmen, vorrangig in den Blick zu nehmen sind, bevor auf dieses schwerwiegende Mittel...
	Ausgehend von einer durchzuführenden Ermessensausübung der Stadtverwaltung, sind Festlegungen in Satzungen und Betreuungsverträgen für kommunale Einrichtungen, die keinen Ermessenspielraum einräumen (sog. gebundene Entscheidungen) zumindest in Ermesse...
	Die Stadt Bischofswerda hat ihre Kündigungsregelung in der aktuell beschlossenen Satzung angepasst.
	Sofern an Kündigungen von Betreuungsverhältnissen in kommunalen Einrichtungen wegen offener Elternbeiträge festgehalten wird, sind diese als Ermessensentscheidungen auszugestalten.
	Den Städten wird empfohlen, die Verfahrensschritte und Entscheidungsgründe aussagekräftig zu dokumentieren.
	2.4 Informationslücken bei Übernahmen wegen Unzumutbarkeit
	2.5 Forderungsmanagement

	Ein finanz- und fachspezifisches Forderungsmanagement ist unerlässlich. Die Städte sollten umgehend für eine fachgerechte, wirtschaftliche und wirkungsorientierte Steuerung sorgen und Leitungsvorgaben intensivieren, um Datenqualität zu erhalten.
	3 Stellungnahmen
	4 Schlussbemerkungen
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